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Verurieilt zum Tode durch Er-

schieffen...!

«Wieder ein Landesverrater... — es
ist erschreckend. Gut, daff mit solchen
Eiementen aufgerdumt wird. Erschiefen
ist viel zu milde fiir solche Subjekte,
man sollte sie zuerst lynchen...» —
solches und &hnliches kann man heute
immer und immer wieder horen.

Ueber die Todesstrafe als
Strafe mag man gefeilter Meinung
sein. Als Strafe in Kriegs- und &hn-
lichen Zeiten aber ist sie unumgéng-
lich notwendig. Einerseits gibt sie die

zivile

In confumaciam verurteilt ...}

Also in Abwesenheit? ist dies még-
lich, kann man einen Menschen, der
iberhaupt nicht vor Gericht gestellt
werden kann, zu schweren und schwer-
sten Strafen verurteilen? Wie steht es
da mit der Verteidigung, die — wie
die Militdrgerichte behaupten — doch
in jedem Verfahren gewahrt werden
soll?

Fk. G. ist angeklagt der Dienstver-
weigerung, da er, ohne Auslandsurlaub
zu besitzen, die Schweiz verlassen hat,
als er in einem Abldsungsdienst sei-
ner Einheit hatte einriicken sollen. Wie
der noch sehr jugendliche Angeklagte
— er ist erst 20% Jahre alt — seinen
Angehérigen bekanntgab, ist er in
fremde Kriegsdienste eingetreten. Nach
seinem Berichte wird er demnéchst an
die Front verlegt werden — (libri-
gens, er freut sich darauf) —. Er habe

Eliminie-
Un-

einzig sichere Gewahr der
rung dieser Elemente und der

schadlichmachung, anderseits aber ist

sie gerechte Stihnung dafiir, daf diese
Leute ihr Land und ihre Mitmenschen
gegen dreckiges Geld wie Judasse ver-
kauft haben, und zudem mag das
Schicksal dieser Verbrecher manchen,
der wankend ist, vor dem endgiiltigen
Fehliritt bewahren.

Schauermérchen werden herumge-
boten Uber die Art der Vollstreckung
dieser militarischen Todesurteile. Noch
kein Unberufener hat einer solchen
Erschiehung beigewohnt, und die, die

genug von der Schweiz, seine Ideen
wiirden sich viel eher mit denjenigen
des fremden Staates decken als mit
denjenigen der Schweiz. — Und dafiir
hat ihn das Militdrgericht in Abwesen-
heit zu 4 Jahren Zuchthaus, zur Einstel-
lung im Akfivbirgerrecht auf die
Dauer von 10 Jahren Uber die Haupt-
sirafe hinaus und zum Ausschlufs aus
dem Heere verurteilt.

Sollte Fk. G. innert der néchsten
zehn Jahre je wieder Schweizerboden
betreten, so wird er sofort, d. h. be-
reits an der Grenze, inhaftiert und in
ein Zuchthaus gesteckt werden. Er hat
nun allerdings das gesetzliche Recht,
Authebung des Urteils und Wieder-
aufnahme des gegen ihn durchgefiihr-
ten Verfahrens zu verlangen. Das Ge-
richt wird in diesem Momente das
Verfahren wiederholen und alle die
von Fk. in diesem neuen Verfahren
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dabei waren, — die schweigen. Nicht
nur, dafy sie dazu verpflichtet worden
sind; der Vollzug hat ihnen Respekt
und Schauer eingefléht — sie schwei-
gen. Mit Recht hat der Bundes-
rat verfligt, dafy die Verordnung uber
den Vollzug der Todesstrafe durch Er-
schiefien als geheim zu behandeln sei.
Damit hat er jeder Sensationsgier und
Listernheit den Boden unter den
Fifken weggenommen. Die Oeffent-
lichkeit vernimmt lediglich aus der
Zeitung: «Im Morgengrauen des heu-
tigen Tages wurde das Todesurteil
gegen Fus. X. vollzogen.»

geltend zu machenden Entlastungs-
griinde geblihrend in Berlicksichtigung
ziehen.

Und damit ist die nicht unbetrécht-
liche Reihe von Strafen und Vollzugs-
arten geschlossen.

Haben Sie nun einen kleinen Begriff
davon, was es heift: «Ein Militérge-
richt hat verurteilt. . .»?

(VI Bu 15752)

Der Grenziibertritt vor vier Jahren

Die alte Eidgenossenschaft kannte
die Internierung fremder Krieger in
ihrem Lande nicht. Es héatten sich fir
sie daraus nicht unbedeutende Gefah-
ren und Schwierigkeiten ergeben, die
zugleich eine Bedrohung der eigenen
Sicherheit in sich schlossen. Aber im
19. Jahrhundert, als durch die Bun-
desverfassung von 1848 die Eidgenos-
senschaft sich zu einem Bundesstaat zu-
sammenschloss, fand auch die Frage
der Internierung eine Lésung, die so-
wohl den Gesetzen der Menschlich-
keit als auch den politischen Forderun-
gen entsprach, ohne dabei die Sicher-
heit des ‘Landes und seine Neutralitét
zu gefdhrden.

In der Nacht vom 19. auf den 20.
Juni jdhrte es sich zum 4. Male, daf
nach “einer bewegten Kriegsphase im
Sommer 1940, einem die Bourbakiepi-
sode ins Gedéachtnis rufenden Ereig-
nis, die ersten Grenzlbertritte von

Truppen des 45. franzdsischen Armee-
korps auf Schweizerboden erfolgten.
Annahernd auf eine Woche erstreckte
sich damals der fragische Einmarsch

einer desorganisierten und geschlage--

nen Armee. Alles in allem waren es
liber 40000 Mann; darunter befand
sich die fast intakte 2. Polnische Divi-
sion mit einem Bestand von ca. 15000
Mann. Den an der Juragrenze stehen-
den Teilen unserer Armee erwuchs
daraus urpldtzlich eine unvorherge-
sehene, organisatorisch gewaltige Auf-
gabe, der man jedoch allgemein in vor-
zliglicher Weise nachgekommen ist.
Nach Ablieferung der Waffen und
des Kriegsmaterials an der Grenze und
nach Verabreichung einer ersten Ver-
pflegung wurden die fremden Trup-
pen innert kirzester Zeit in zahlrei-
chen Ortschaften vorwiegend im Lan-
desinnern verteilt und allméhlich in
eigentlichen Lagern untergebracht.

Wahrend man das Kriegsmaterial
nach Morges verbrachte, wo es zu-
nachst sortiert und nach und nach re-
tabliert wurde, fuhr man mit den
Motorfahrzeugen nach Thun. Die ge-
retteten Pferde, schwere Normadnner
oder edle Araber, die teils in einem
erbérmlichen Zustand lber die Grenze
gekommen waren, wurden zundchst in
gute Pflege genommen und fanden
zum Teil moglichst bald zum Dienst
in unserer eigenen Armee gute Ver-
wendung.

An die anfénglich mihsame Arbeit
der innern Organisation, die um so
schwierigere Probleme stellte, als so
gut wie alles improvisiert werden
mufte, mdégen sich wohl alle diejeni-
gen Leser erinnern, welche zu Beginn
der Internierung Gelegenheit hatten,
in irgendeiner Orischaft oder Lager
Bewachungsdienst zu leisten. Pro
memoria seien lediglich einige der
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wichtigsten Gebiete erwédhnt, wie bei-
spielsweise: Befugnisse und Bewe-
gungsfreiheit der Internierten, Arbeits-
regelung, Schulungskurse verschiede-
ner Art, Verkehr mit der Orts- und
Zivilbevélkerung, Fiirsorge- und Straf-
wesen, Post- und Sanitdtsdienst, Ver-
halten der Bewachungstruppen, Unter-
kunft, Verpflegung und Rechnungs-
wesen. Gerade das Kapitel «Bewa-
chung von Internierten» erfordert im-
mer wieder viel Initiative, Verstand-
nis und Takt von seiten der Truppe.
An Stelle der im Jahre 1941 wieder in
ihre Heimat zuriickgekehrten Franzo-
sen sind in der Zwischenzeit als eine
Folge der langen Kriegsdauer und der
Furchtbarkeit der modernen Krieg-
fihrung Angehérige von Uber 20 Na-
tionen invasionsartig in unser Land ge-
stromt. Das Bestreben, durch Ueber-
schreiten der Schweizergrenze dem
Kriegsgetimmel zu enfrinnen oder in
irgendeinem militdrischen Lager seinen
Kampf einzustellen, hat bis auf den

heutigen Tag lber 75000 Fliichtlinge,
Emigranten und Infernierte auf die
schweizerische Friedensinsel gefihrt. Je
nach Kategorie der Uebertretenden
werden unterschieden zwischen: Mili-
tar- od. Zivil-internierte, Kriegsflicht-
linge (zivil oder militérisch), entwichene
Kriegsgefangene, Hospitalisierte, De-
serteure und Refraktéare.

Die Anwesenheit der Internierten
stellt auch verschiedene Anforderun-
gen an unsere Zivilbevélkerung. All-
gemein kann gesagt werden, daf das
Schweizervolk bis heute viel getan hat,
um den Internierten ihr schmerzliches
Los zu erleichtern. Leider gibt es bei
uns immer noch Leute, die noch nicht
gelernt haben, Abstand zu halten und
ihr unberechtigtes Ubeririebenes Mit-
leid auf irgendeine Art zum Ausdruck
zu bringen. Zu weites Entgegenkommen
den Internierten gegeniber, das die
Grenzen der Wohlerzogenheit und
des Anstandes Uberschreitet, bringt mit
Recht unsere Bevélkerung in Verruf.
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Die Schweiz mufy sich stets bewuft
sein, dafy sie diese Fluchtlinge aufge-
nommen hat, um, einer guten Tradition
folgend, einen Beitrag zur Milderung

des grofien Kriegsungliickes zu lei-
sten.
Die Unterbringung, der Unterhalt

und die Beschaftigung so vieler Flicht-
linge und fremder Angehédriger, deren
Strom noch nicht versiegt ist, wird fur
die Schweiz auch weiterhin eine aufer-
ordentliche Aufgabe bedeuten, die auf
die Dauer gesehen sicher zu Schwierig-
keiten fihren muk.

Ein grofer Teil des Leserkreises haf
bisher mit seinem Baf. oder seiner
Kp. Bewachungsdienst leisten miissen
und dabei Gelegenheit gehabt, die-
ses Spezialgebiet aus eigener An-
schauung kennen zu lernen. Viele kén-
nen indessen jederzeit noch in den be-
vorstehenden Ablésungsdiensten dazu
aufgeboten werden.

Dr. O. Schénmann.

Tagebuch ecines nachdenklichen Kanoniers

Donnerstag, den 11. Mai: Wir ziehen in
die Mandver. Wagen um Wagen erklet-
tert die Kehren zur Pakhodhe. Zweimeter-
hohe Schneemauern s&umen die Strahe.
Nun sind wir im Bindnerland. Nacht ist es.
Langsam schwindet jene fiebrige Stim-
mung dér Invasion, die den Gesprachsfun-
ken der letzten Tage abgab. Wir werden
sachlicher, beherrschter. Wir stehen nicht
mehr unter der Kompression der Gazef-
ten... Zu Hause werden sie sich jetzt
zum Abendspaziergang anschicken, ein
Café betreten. Unsere Kehlen sind staub-
getrocknet. Wir fahren bei ausgeschalteter
Beleuchtung. Panzermarsch. Leise summt
der starke Buick-Special. Schwach schim-
mert vor uns das Asphaltband der Strafe.
Nerven, Nerven. Das Geschiitz des Vorder-
wagens ragt plétzlich meternahe im Schat-
tenrify auf. Blinkzeichen des Zugfiihrers mit
der Taschenlampe: Absitzen! Der Feind
hélt das Dorf vor uns besetzt. Ein Stok-
frupp geht infanteristisch vor.

Freitag, den 12. Mai: «Was ist wie du so

wonnesam, o holde Maienzeit?»... Wir
gefechten schon frihmorgens. Geschitz
in Stellung, aufpacken, in Stellung, auf-

packen. Die Tragik einer «planméafigen Ab-
setzbewegung» im kleinen. Ein Schieds-
richter bekrittelt die letzte Sperrstellung.
Der Korporal weify es besser. Bringt ge-
wichtige Gegengriinde. Zur Strafe 13kt je-
ner unser Fahrzeug ausfallen. Supponierter
Artilleriebeschuf. Man soll es nicht mit
den Machtigen verderben. Zu Fufy eilen
wir Ubers Feld zuriick. Eine C 36 brummt
tiber unsern Képfen. Rasch in Deckung!
Unméglich. Der doppelschwénzige Vogel
hat die kleine Pak erspéht, stéft wie ein
Habicht auf uns nieder, schiekt rote Leucht-
kugeln ab. Das Zeichen fiir Stukaangriff.
Wir sind gefallen, gestorben — bis zum
Nachmittag . ..

Da liegen wir dann Stunden um Stunden
in einer dosigen Reservestellung. Ich ver-

lebe eine Ewigkeit als Panzerwarner im
Straengraben. In enger Wohngemeinschaft
mit rofen Ameisen.

Die Kameraden Mitrailleure sind gefal-
lig. Alle paar Minuten, eben dann, wenn
die Augendeckel zuklappen, lassen sie
ihre schweren Maschinengewehre tack-
tacken.

Samstag, den 13. Mai: Wir beziehen die
neue Stellung. Mitten in einem Pfarrgarten,
unter einem bliihenden Apfelbaum. Jedes-
mal, wenn ein Liftchen geht, fliegen Bli-
tenblatter ‘durch die Luft, als ob es
schneite. Ueber uns ragt die Dorfkirche.
Wir blicken vom Higel weit ins Tal hinab.
Ich folge mit dem Richtgerdt der Strake,
der Briicke, die sich dort unten spannt.
Kein Panzer wird heil durch die Talsperre
fahren, die wir zusammen mit den andern
Kameraden vom Zug gelegt haben.

Neben uns fiihrt ein schmaler Wiesen-
weg zur Kirche. Biindnermédchen ziehen
vorbei, Madchen von einer herben Schon-
heit. Doch hier gereicht uns die Mimikry
des Tarnnetzes zum Nachteil. Die Holden
vermdgen -uns unbewegliche Gestalten
unterm Netz nicht zu sehen. Selbst auf
neckische Anrufe hin irrt ihr Blick in der
Runde... Hoch steht die Sonne am Him-
mel. Die Sonne und der knurrende Magen:
Was brauchen wir jetzt noch genauere
Uhren?

Warten, warten. Trage flieken die Stun-
den, aus denen wir zu Hause Geld und
Geist machen. Ich habe Miihe, bei der
Kompliziertheit der Dinge noch einen Sinn
zu finden, eine Ordnung im scheinbaren
Chaos der Befehle und Gegenbefehle.

Sonntag, den 14. Mai: Man hat das Ge-
fecht fur einige Stunden neutralisiert. Doch
werde ich auch heute nacht nicht aus
Schuhen und Wehrgehenk herauskommen.
Eine Wache ist aufgestellt. «Dazu bin auch
ich, bin auch ich kommandiert.»

Am Fluhufer sitze ich. Es rauscht das Was-

ser. Auf der Anhdhe steht das romanische
Kirchlein gegen den Horizont. Junge Bur-
schen schiefen im Stand ennet dem Flub.
Nach dem endlosen Geknatter der Manoé-
vertage geht mir der Schieflarm auf die
Nerven. Nur kurze Zeit indessen. Der
Schlaf ist géttlich-libermachtig. Ich nutze
den Brotfsack als Schlummerkissen. Kaum
spiire ich die harte Feldflasche.

Im Dienst gelangt man zu einer ganz
neuen Werischdtzung der uns sonst zu
selbstverstandlich erscheinenden Freuden
des Alltags. Eine einfache Mahlzeit wird
zum sakralen Aki. Eine Betistelle zum Aus-
druck kithner Wunschtrdume. Der unschein-
bare Brief zum festlichen Ereignis.

Sonntagnacht. Wieder in unsern alten
Stellungen. Nahe dem Geschiitz wird ein
Kommandoposten eingerichtet. Funker ar-
beiten davor. Einer drehorgelt am Appa-
rat. In regelmahigen Abstdnden tént der
Aufruf zu uns heriiber: «Ber-ta ant-wor-
ten, Ber-ta ant-wor-ten...

Montag, den 15. Mai: Stellungswechsel
mitten in der Nacht. Neue Stellung an einer
Strafienkehre. Eine Anzahl - Sanitatswagen
fahrt langsam vorbei. Soldaten mit verbun-
denen Képfen und Gliedern drin.

Auf einen Schlag ist es zu Ende mit der
triigerischen  Stille, der Untétigkeit, die
mehr zermiirbt als Kampf unter schwierig-
sten Bedingungen. Der Schlachtenldarm im
Ricken verdichtet sich. Unsere Stellungen
sollen von hinten aufgerollt werden. Zwei
Mann libernehmen die Sicherung des Ge-
schiitzes nach dieser Seite. Schon stiirmen
die Infanteristen mit ihren weifen Feinds-
binden daher. In kurzen Gefechtsspriingen
gehen sie vor. Wir knallen aus gutfer Dek-
kung. Aus dem Stadel heraus, der unsere
Pak verbirgt. Vergebens. Der Schiedsrich-
ter befiehlt Riickzug. Zuerst beziehen wir
eine provisorische Stellung. Dann wieder
eine ganz nahe der Front. Sechsmal haben
die Feinde angegriffen. Unsere gutpostier-



	Der Grenzübertritt vor vier Jahren

